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AKTUELLES INTERVIEW

„Nicht ob, sondern wie“
Ist Künstliche Intelligenz eine Bedrohung oder 
ein wichtiges Werkzeug für Transporteure?
KI-Experte Eric Weisz im Interview. Seite 30
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HAFTBARHALTUNG – NEUES VOM OGH

Schnelles Handeln gefragt
Weshalb bei Transportschäden schnelles Handeln gefragt ist und welche 
Besonderheiten bei sogenannten Haftbarhaltungen beachtet werden müssen.

ergangenen Monat konnten wir 
erneut eine positive Entscheidung 

beim Obersten Gerichtshof für einen 
oberösterreichischen Transportunter-
nehmer erreichen. Die Forderung des 
Anspruchstellers wegen eines Transport-
schadens von über 100.000 Euro konnte 
erfolgreich durch Einwand der besonde-
ren Verjährungsfrist gemäß CMR abge-
wehrt werden. 

Ausgangslage 
Unser Mandant hat zwischen 2016 und 
2018 mehrere Transporte für einen Kun-
den durchgeführt. Im Zuge dieser Trans-
porte kam es zu mehreren Transport-
schäden. Aus diesem Grund hat unser 
Mandant die Schäden unverzüglich sei-
ner Versicherung gemeldet und diese 
wiederum einen Sachverständigen mit 
der Begutachtung und Sachverhaltsauf-
arbeitung beauftragt. Eine konkrete 
Schadensbelastung über die Transport-
schäden seitens des Kunden lag zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht vor. Lediglich 
in den Frachtbriefen wurden Vermerke 
über die Schäden vorgenommen. 
In weiterer Folge wandte sich der Sach-
verständige an den Kunden, um nähere 
Informationen zum Sachverhalt zu erlan-
gen, welche er auch vom Kunden erhielt. 
Als das Gutachten abgeschlossen war, 
wurde dieses vom Sachverständigen an 
die Versicherung übermittelt, welche das 

Gutachten wiederum an unseren Man-
danten weiterleitete. Ein konkretes 
Anspruchsschreiben des Kunden an 
unseren Mandanten lag auch zu diesem 
Zeitpunkt nicht vor. 
Erst 2022 brachte der Kunde dann eine 
Klage gegen unseren Mandanten ein. 
Dieser war offenbar der Meinung, dass 
nach wie vor keine Verjährung eingetre-
ten ist, da es zur Hemmung der Verjäh-
rung gekommen sei und die Verjährungs-
frist somit nicht fortläuft. 

Verjährung nach CMR 
Die Verjährungsfristen sind in der CMR 
im Art. 32 geregelt. Die Verjährungsbe-
stimmungen beziehen sich auf alle 
Ansprüche aus einer der CMR unterlie-
genden Beförderung. Die Verjährungs-
frist beträgt grundsätzlich ein Jahr und 
müssen somit Ansprüche aus einem 
Transport innerhalb eines Jahres 
gerichtlich geltend gemacht werden. 
Lediglich beim Vorliegen eines groben 
Verschuldens (Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit), beträgt die Verjährungsfrist 
drei Jahre und steht in solch einem Fall 
ein längerer Zeitraum von drei Jahren 
zur Geltendmachung von Ansprüchen 
zur Verfügung. 
Ein besonderes Augenmerk ist auch auf 
dem Beginn der Verjährungsfrist zu rich-
ten. Bei teilweisem Verlust, Beschädi-
gung oder Überschreitung der Lieferfrist 
beginnt die Frist mit dem Tag der Ablie-
ferung des Guts. Bei gänzlichem Verlust 
beginnt die Frist mit dem 30. Tag nach 
Ablauf der vereinbarten Lieferfrist oder 
wenn keine Lieferfrist vereinbart wurde, 
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mit dem 60. Tag nach der Übernahme des 
Guts durch den Frachtführer. In allen 
anderen Fällen (beispielsweise Fracht-
forderungen, Standgeld, Palettenforde-
rungen) beginnt die Frist mit Ablauf von 
drei Monaten nach Abschluss des Trans-
portvertrags. Im letzten Fall beträgt die 
Verjährungsfrist somit effektiv 15 
Monate ab Abschluss des Transportver-
trags. 
Besonders aufgrund dieser kurzen Ver-
jährungsfristen empfehlen wir jedem 
Transportunternehmer entsprechende 
Kalender zu setzen und fristgerecht 
einen Anwalt mit der Klagseinbringung 
zu beauftragen. Oftmals führen langwie-
rige Mahn- und Inkassoverfahren zum 
Eintritt der Verjährung und ist dann eine 
gerichtliche Betreibung nicht mehr mög-
lich. 

Verjährung hemmen 
Art. 32 CMR sieht weiters aber auch vor, 
dass die Verjährung durch eine schriftli-
che Reklamation (Haftbarhaltung) bis zu 
dem Tag gehemmt wird, an dem der 
Frachtführer die Reklamation schriftlich 
zurückweist und die beigefügten Belege 
zurücksendet. Auch Vergleichsgespräche 
bewirken eine Hemmung der Verjäh-
rungsfrist, auch wenn dies in der CMR 
nicht ausdrücklich geregelt ist. Die Hem-
mung der Verjährung bewirkt, dass die 
Frist zwischen dem Zeitpunkt der Haft-

barhaltung und den Zeitpunkt der Ableh-
nung nicht weiterläuft und somit eine 
Fortlaufhemmung eintritt. Wird ein 
Frachtführer somit gemäß den Bestim-
mungen der CMR wirksam haftbar 
gehalten und lehnt der Frachtführer 
diese Haftbarhaltung nicht ab, so bleibt 

für eine potentielle Klagseinbringung 
mehr Zeit. Eine Haftbarhaltung ist nicht, 
wie fälschlicherweise oft angenommen 
eine Voraussetzung dafür, dass über-
haupt geklagt werden kann. Der einzige 
Zweck einer Haftbarhaltung liegt darin, 
die Verjährungsfrist bis zu deren Ableh-

nung zu hemmen und hierdurch Zeit zu 
gewinnen. 
Achtung: Eine Ausnahme besteht jedoch 
bei Lieferfristüberschreitungen. Solche 
Schadensersatzansprüche können nur 
dann wirksam gerichtlich geltend 
gemacht werden, wenn an den Fracht-

führer innerhalb von 21 Tagen nach dem 
Zeitpunkt, an dem das Gut dem Empfän-
ger zur Verfügung gestellt worden ist, ein 
schriftlicher Vorbehalt gerichtet wird. 
Der Vorbehalt einer Lieferfristüber-
schreitung innerhalb von 21 Tagen ist 
somit eine Voraussetzung für die spätere 

Geltendmachung eines Schadenersatz-
anspruches. Wird dieser Vorbehalt nicht 
rechtzeitig getätigt, so verliert der 
Anspruchsteller sein Recht auf gericht-
liche Geltendmachung des Schadens.

Schriftlichkeit! 
Voraussetzung für eine wirksame Haft-
barhaltung ist in erster Linie die Schrift-
lichkeit. Dieses Kriterium wird aber auch 
durch ein E-Mail oder Fax erfüllt. Ein 
weiteres Kriterium für die Haftbarhal-
tung ist die unmissverständliche Inan-
spruchnahme des Frachtführers. Eine 
Schadensreklamationen darf sich nicht 
darauf beschränken, dass lediglich auf 
die Tatsache des Bestehens von Schäden 
hingewiesen wird. Vielmehr ist es not-
wendig, dass gegenüber dem Frachtfüh-
rer unmissverständlich klargestellt wird, 
dass er für die Schäden am Transportgut 
einstehen soll und somit erkennbar ist, 
dass dieser in Anspruch genommen wird. 

RECHT

Oftmals führen langwierige Mahn- und 
Inkassoverfahren zur Verjährung und eine 
gerichtliche Betreibung ist dann nicht  
mehr möglich. 
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das Gut vom Empfänger vorbehaltlos 
übernommen, so wird bis zum Beweis des 
Gegenteils vermutet, dass das Gut in 
ordnungsgemäßem Zustand abgeliefert 
wurde. Dies bedeutet für einen Gerichts-
prozess, dass aufgrund des vorbehaltlo-
sen Frachtbriefs eine Beweisvermutung 
dafür entsteht, dass der Frachtführer das 
Gut in ordnungsgemäßem Zustand (scha-
denfrei) abgeliefert hat. 
In solch einer Konstellation würde es 
dem Anspruchsteller obliegen, das 
Gegenteil zu beweisen. Um eine solche 

Beweisschwierigkeit zu vermeiden, soll-
ten Schäden binnen der in Art. 30 CMR 
vorgesehenen Fristen gerügt werden: 
n Äußerlich erkennbare Schäden müs-

sen spätestens bei der Ablieferung des 
Gutes gerügt werden. Dies erfolgt in 
der Praxis meistens durch einen ent-
sprechenden Eintrag im Frachtbrief. 

n Äußerlich nicht erkennbare Schäden 
müssen spätestens binnen 7 Tagen 
nach der Ablieferung gerügt werden, 
wobei Sonntage und gesetzliche Fei-
ertage nicht miteingerechnet werden.

Bessere Beweislage 
Die Vorbehalte gemäß Art. 30 CMR (Ein-
tragungen im Frachtbrief) verfolgen 
somit lediglich den Zweck einer besseren 
Beweislage. Daran sind keine Folgen im 
Hinblick auf die Verjährung geknüpft, 
sondern geht es allein darum, in einem 
potentiellen Gerichtsprozess eine leich-
tere Beweislage für das Bestehen oder 
Nichtbestehen von Schäden zum Zeit-
punkt der Ablieferung zu schaffen. Ledig-
lich die in Art. 30 Abs. 3 geregelte Rekla-
mation einer Lieferfristüberschreitung 
ist, wie bereits oben beschrieben, unbe-
dingt binnen 21 Tagen vorzunehmen, da 
der Anspruch ansonsten nicht mehr 
gerichtlich geltend gemacht werden 
kann.  B

DROHNEN-EINSATZ

Es (f)liegt was in der Luft
Der private und gewerbliche Einsatz von Drohnen 
boomt. Wie sind aber die versicherungsrechtlichen 
Bedingungen für den Betrieb derselben?

ir haben über dieses Thema mit 
der zuständigen Behörde, der 

Austro Control, gesprochen und dabei 
Lücken bei der Deckung der Risiken 
erkannt. Grundsätzlich müssen in 
Österreich sämtliche Drohnen über 
250 Gramm bzw. unter 250 Gramm – 
wenn sie eine Kamera mitführen – bei 
Austro Control registriert werden. Dies 
impliziert neben einem Drohnenfüh-
rerschein auch eine gesetzlich veran-
kerte Versicherungspflicht. Bei der 
Registrierung ist die verpflichtende 
Haftpflichtversicherung mit einer Min-
destsumme von 750.000 Euro vorzule-
gen. In dieser gesetzeskonformen 
Drohnenversicherung müssen die spe-
zifischen Gerätedaten wie Modell, Seri-
ennummer, Gewicht etc. inkludiert 
sein. Es wird somit eine in der Luft-
fahrt übliche gerätebezogene Versiche-
rungspflicht gefordert. 

Sammelpolizzen zulässig?
Dem widerspricht die steigende Ten-
denz, Drohnen über Sammelpolizzen 
von Modellsportvereinen und ähnli-
chen Vereinigungen, also das unbe-
mannte Luftfahrzeug lediglich über 
den Mitgliedsbeitrag zu versichern. In 
diesen Sammelpolizzen wird aus-
schließlich personenbezogener 
Deckungsschutz angeboten: „Wir ver-
sichern Sie als Drohnenpilot / in mit 
unbegrenzter Anzahl an Drohnen. 
Ebenso enthalten sind geliehene und 
gemietete Drohnen“, heißt es da. In 
diesen Polizzen werden weder die vom 
Gesetzgeber geforderten Daten, noch 
die Betreiber erfasst. Diese Vorgangs-
weise entspricht laut Juristen und der 

zuständigen Behörde nicht den gesetz-
lichen Bestimmungen! Ohne Geräte-
daten in der Sammelpolizze kann die 
Exekutive, ob und wo die konkrete 
schadenverursachende Drohne über-
haupt versichert ist, nicht überprüfen. 
Das „direkte Klagerecht“ wird so aus-
gehebelt, was dem im Luftfahrtgesetz 
verankerten erhöhten Geschädigten-
schutz widerspricht. 
Zusätzlich verschärft wird die Haf-
tungsproblematik bei Sammelpolizzen 
durch fehlende Informationspflichten 
durch potenziellen Deckungswegfall 
bei Beendigung des Vertrags wegen 
Prämienschuld oder Kündigung des 
Vertrags durch den Versicherer. Die 
Drohne wird ohne Versicherungs-
schutz weiterverwendet, was eine Ver-
waltungsübertretung mit empfindli-
chen Strafen bedeutet. Außerdem 
droht gerade bei Personenschäden dem 
Betreiber der finanzielle Ruin, denn 
das Pflichtversicherungsregime bei 
unbemannten Luftfahrzeugen ist mit 
jenem aus dem Kfz-Bereich vergleich-
bar! Oder würde jemand sein Kfz ohne 
Fahrzeugdaten über eine Vereins-
Sammelpolizze versichern? 

Fazit
Sorgen Sie also dafür, dass Ihre Drohne 
laut den gesetzlichen Bestimmungen 
richtig versichert ist, um im Schaden-
fall nicht persönlich in die Haftung 
genommen zu werden, 
denn das kann 
teuer zu stehen 
kommen! 
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leitet. Eine wirksame Haftbarhaltung 
muss aber direkt gegenüber dem Fracht-
führer ausgesprochen werden. 
Darüber hinaus ergibt sich auch aus 
einer Schadenaufstellung keine konkrete 
Inanspruchnahme des Frachtführers, 
sondern wird hiermit lediglich gemeldet, 
dass ein Schaden entstanden ist. Hierbei 
ist es auch völlig gleichgültig, ob der 
Frachtführer bereits erwartet oder sich 
denken kann, dass er wegen dem in sei-
ner Obhut entstandenen Schaden in 
Anspruch genommen werden wird. Es 
kommt alleine auf den objektiven Erklä-
rungswert einer direkt an diesen gerich-
teten Haftbarhaltung an.

Haftungsablehnung 
Die Hemmung der Verjährung gilt ledig-
lich bis zu jenem Tag, an dem der Fracht-
führer die Haftung zurückweist. Auch 
diese Haftungsablehnung muss schrift-
lich erfolgen. Der Frachtführer muss 

hierbei nicht begründen, warum er die 
Haftung ablehnt, sondern reicht aus, dass 
er die Haftung grundsätzlich ablehnt. Ab 
diesem Zeitpunkt läuft die Verjährungs-
frist weiter und ist eine neuerliche Hem-
mung durch neuerliche Haftbarhaltung 
in Österreich nicht möglich. Nur in ver-
einzelten Ländern, wie beispielsweise 
Italien, bewirkt eine neuerliche Haftbar-
haltung eine neuerliche Hemmung der 
Verjährung und führt dies in der Praxis 
oft zu einem langen „hin und her“. In Ita-
lien muss der Frachtführer somit jede 
neuerliche Haftbarhaltung wieder ableh-
nen, um die Hemmung der Verjährung 
zu vermeiden. 

Abgrenzung zu Vorbehalten
Eine Haftbarhaltung gemäß Art. 32 CMR 
ist von den Vorbehalten des Art. 30 CMR 
zu unterscheiden. Eintragungen im 
Frachtbrief, wie oben beschrieben, verfol-
gen nämlich einen anderen Zweck. Wird 

   NEU   
EIN REIFEN, 
VIELE STÄRKEN: 
DER KRONE TRUSTED 
TYRE COMFORT.

Hier geht‘s 
zum Onlineshop

Krone_Oesterreich_OesterTransporteur_Stoerer_54x54_DU231120_TrustedTyreComfort.indd   120.11.2023   09:53:00

ANZEIGE

Nicht ausreichend ist somit lediglich eine 
Schadensmeldung, sondern muss zwei-
felsfrei hervorgehen, dass der Frachtfüh-
rer für diesen Schaden in Anspruch 
genommen wird. Es ist jedoch nicht not-
wendig, den Schaden bereits dem Grunde 
und der Höhe nach beziffern zu können 
und somit einen konkreten Betrag zu 
fordern.

Vermerke nicht ausreichend 
Die Aufforderung an den Frachtführer, 
dass dieser seine CMR Versicherung ein-
schalten soll, wobei offen gelassen wird 
ob überhaupt ein Schaden entstanden ist 
oder der Frachtführer in Anspruch 
genommen wird, ist nicht ausreichend. 
Weiters reicht es auch nicht aus, wenn 
lediglich im Frachtbrief vermerkt wurde, 
dass die Ware beschädigt angeliefert wor-
den ist. 
Solche Vorbehalte werden oftmals kurz 
gehalten, wie beispielsweise „Ware 
beschädigt“ oder „10 Paletten kaputt“. 
Diese Vorbehalte entsprechen jedoch 
nicht den oben genannten Voraussetzun-
gen, da hierbei zwar auf einen Schaden 
hingewiesen wird, sich allerdings nicht 
ableiten lässt, dass der Frachtführer tat-
sächlich in Anspruch genommen wird. 

Konkreter Fall 
Im oben beschriebenen Ausgangsfall hat 
der OGH zu unseren Gunsten entschie-
den, dass keine wirksame Haftbarhal-
tung vorlag und die Ansprüche somit 
wegen bereits eingetretener Verjährung 
zurückzuweisen waren. Die Vermerke in 
den Frachtbriefen waren nicht ausrei-
chend, da der Frachtführer, wie bereits 
oben beschrieben, dadurch nicht in 
Anspruch genommen wird. Auch die 
Übermittlung einer Schadensaufstellung 
an den Sachverständigen ist aus mehre-
ren Gründen keine wirksame Haftbar-
haltung. Zum einen richtet sich diese 
nicht direkt an den Frachtführer, sondern 
zunächst an den Sachverständigen, wel-
cher diese dem Frachtführer erst weiter-

FEITZINGER –
Qualität aus Österreich!
Spezialkipp-Aufbauten
in allen Ausführungen

Unser

Servicemobil

ist prompt
für Sie

unterwegs!
Hebezeuge,
Ladekräne,
Bremsen, Druckluft,
Hydraulik, Schläuche
u.v.m.

02246 3360-0
service@feitzinger.com

Brünnerstraße 140–146
A – 2201 Gerasdorf bei Wien

T +43 2246 3360, F +43 2246 3360–20
E  office@feitzinger.com

ZEITGEWINN Eine Haftbarhaltung bewirkt die Hemmung 
der Verjährung und es bleibt somit mehr Zeit, um den 

Frachtführer gerichtlich in Anspruch zu nehmen.


